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Asbest, PAK, PCB, 
Formaldehyd – um nur ein 
paar der heute bekannten 
Gebäudeschadstoffe zu 
nennen. Umgangssprachlich 
werden sie gerne als 
«Altlasten» bezeichnet. Die 
rechtlichen Grundlagen 
ziehen aber eine klare Grenze 
zwischen schadstoffbelasteten 
Bauelementen, die wir in 
allen möglichen Variationen 
in älteren Gebäuden finden, 
und den umweltschädlichen 
Altlasten, welche in Boden 
und Untergrund zu finden 
sind.

Maria Bühler und Rolf Gerber, Neosys AG

Deponia Polyaromatica und Andreas Best 
sind frisch verheiratet. Das Ehepaar hat 
rechtzeitig zur Vermählung ein hübsches 
Haus in einem ehemaligen Arbeiterquartier 
ausserhalb von Fabrikhausen erwerben kön-
nen, was ihr Glück perfekt machte. Vorerst.

Die Tücken beim Hauskauf
Kurz nach dem Einzug war klar, dass an dem 
Gebäude einiges renoviert werden muss. 
Hans Plättli, ein Bekannter von Andreas 
Best, machte das Paar darauf aufmerksam, 
dass in dem Haus Gebäudeschadstoffe 
vorhanden sein könnten. Alle Häuser der 
Siedlung waren in den Jahren zwischen 
1950 – 1970 umfassend renoviert worden. 
Hinsichtlich dieser Jahreszahlen ist der 
Verdacht durchaus berechtigt, dass in dem 
Gebäude Asbest und evtl. andere Schadstof-
fe verbaut worden sind.
Marlene Plumbum, eine erfahrene Gebäude-
schadstoffdiagnostikerin, führte daraufhin 
einen umfassenden Gebäudecheck durch. 
Ergebnis: Vinyl-Bodenbeläge im Erdge-
schoss sowie der Kleber (Mörtel) der Wand-

Gebäudeschadstoffe – (k)eine Altlast? Die 
Geschichte eines jungen Ehepaares

fliesen in den beiden Badezimmern war mit 
Asbest belastet. Aber auch – und das war das 
Schlimmste – der gesamte Fassadenverputz 
wies Spuren von Asbest auf.
Den Hauskauf hatten Deponia und Andreas 
gerade noch so finanzieren können. Für die 
Sanierung der entdeckten Gebäudeschad-
stoffe wurde nun ein Kostenvoranschlag 
bei einer anerkannten Sanierungsfirma 
eingeholt. Die Kosten dafür sind für das 
junge Paar unmöglich zu stemmen. Doch die 
Sanierung ist bei einem geplanten Umbau 
gesetzlich vorgeschrieben, wie Frau Plum-
bum ihnen erklärte, die Kosten haben voll-
umfänglich die Hauseigentümer zu tragen.

Schöner Garten, 
verseuchter Boden
Während Deponia und Andreas verzweifelt 
nach einer Lösung suchten, konnten sie sich 
wenigstens an ihrem wunderschönen Garten 
erfreuen. Praktischerweise waren zwischen 
den Blumenbeeten, der Wiese und den 
Sträuchern überall schön weiche, schwarze 
Platten verlegt worden. Die Platten mussten 
sehr alt sein, denn sie waren recht spröde 
und Teile davon lagen im Garten verteilt.
Ein Schreiben von Alain Cuivre vom Kan-
tonalen Amt für Umwelt (AfU) erschütterte 
die Idylle aber erneut. Wie sich herausstell-
te, waren die schwarzen Platten aus Teer 
hergestellt worden und Untersuchungen der 
umliegenden Gärten hatten ergeben, dass 
der Boden stark mit Schwermetallen und 
Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwas-
serstoffen (PAK) belastet ist. 
Doch damit nicht genug. Eine weitere 
Altlastenuntersuchung des Grundstückes 
zeigte, dass dort früher die Fabrikarbeiter 
eine kleine Werkstatt betrieben hatten. Bei 
vertieften Untersuchungen durch das AfU 
fanden sich erhebliche Belastungen von 
Kohlenwasserstoffen im Erdreich, was auf 
frühere Verschmutzungen durch Schmieröle 
zurückzuführen war.
Herr Cuivre erklärte dem Ehepaar, dass 
die Belastungen im Bereich der früheren 
Werkstatt umfassend saniert werden müs-
sen, dass sie die Kosten dafür aber nicht 
zu tragen hätten. Dies war immerhin eine 

gute Nachricht.
Hingegen gelten für den Garten ab sofort 
massive Nutzungseinschränkungen. So ist 
unter anderem der Anbau von bestimmten 
Gemüsesorten untersagt und Kindern ist es 
verboten, auf Gartenböden oder Rasenflä-
chen zu spielen. Gartenarbeiten sind nur 
unter strengen Auflagen erlaubt.

Fazit
Die Gebäudeschadstoffe unterliegen nicht 
den Verordnungen und Gesetzen, wie sie 
für Verschmutzungen des Bodens und Un-
tergrundes gelten, und sind daher nicht als 
Altlasten zu bezeichnen. Die Gegenüber-
stellung in Tabelle 1 zeigt auf, wo die Un-
terschiede liegen und wer im Sanierungsfall 
die Kosten zu tragen hat.
Beim Kauf eines Hauses und/oder Grund-
stückes muss unbedingt vorgängig abgeklärt 
werden, ob Altlasten im Untergrund oder 
Schadstoffe im Gebäude vorhanden sind 
und was dies für rechtliche und finanzielle 
Folgen hat.
Deponia Polyaromatica und Andreas Best 
haben das Haus inzwischen mit erhebli-
chem finanziellem Verlust wiederverkauft 
und sind in eine Mietwohnung im schönen 
Fabrikhausen gezogen.

www.neosys.ch

vgl. Tabelle S. 23.

Abkürzungen:
ADR = Accord européen relatif au trans-
port international des marchandises Dangereuses par Route 
AltlV = Altlasten-Verordnung
BAFU = Bundesamt für Umwelt
BAG = Bundesamt für Gesundheit
BauAV = Bauarbeiten-Verordnung
EKAS = Eidg. Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit
Suva = Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt
USG = Umweltschutzgesetz
VASA = Verordnung über die Abgabe zur 
Sanierung von Altlasten
VeVA = Verordnung über den Verkehr mit 
Abfällen
VVEA = Verordnung über die Vermeidung 
und die Entsorgung von Abfällen
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 Gebäudeschadstoffe Altlasten 

Zuständige Instanzen BAFU 

BAG 

EKAS/Suva 

Kanton (Umweltamt) 

Gemeinde (Baukommission) 

BAFU 

Kanton (Umweltamt) 

 

Rechtliche Grundlagen USG 

VVEA 

VeVA 

BauAV 

EKAS Richtlinie Nr. 6503 Asbest 

USG 

AltlV  

VVEA 

VBBo 

Registrierung der 

Vorkommen 

Keine systematische Registrierung; 

Abklärungspflicht bei Vorhaben zu 

Gebäuderückbau/-umbau 

Kantonale «Kataster der 

belasteten Standorte» 

Untersuchungspflicht VVEA, Art. 16: Wenn Bauabfälle mit 

umwelt- oder gesundheits-

gefährdenden Stoffen zu erwarten 

sind (gilt i. d. R. für Gebäude, 

welche zwischen 1904 und 1990 

erbaut/umgebaut wurden) 

AltlV, Art. 5: Wenn gemäss 

Beurteilung der (kantonalen) 

Behörde untersucht werden 

muss, ob Überwachungs- oder 

Sanierungsbedarf besteht 

Sanierungsentscheid Schadstoff-Sanierung bei 

Gebäuderückbau/-umbau immer 

erforderlich, wenn umwelt- oder 

gesundheitsgefährdende Stoffe 

vorhanden sind 

Je nach Belastung des 

Standortes: 

Keine Massnahmen / 

Monitoring / Sanierung 

Sanierungsvorgehen Rückbau der schadstoffhaltigen 

Bauteile (je nach Bauteil und 

Schadstoff ist die angemessene 

Methode zu wählen) 

 

Verschiedene Techniken, je 

nach Schadstoff und Ausmass 

in situ/ex situ 

Transport VeVA 

ADR (je nach Schadstoff und 

Menge) 

VeVA 

Recycling Zurzeit keine anerkannte Methode in 

Anwendung 

 

Je nach Schadstoff und Grad 

der Belastung: 

Reinigung des belasteten 

Materials z. B. in 

Bodenwaschanlage und 

anschliessende 

Wiederverwertung (mit 

Einschränkungen) 

Entsorgung VVEA VVEA 

Kostenträger für 

Sanierung, Transport und 

Entsorgung 

Gebäudeeigentümer Verursacher 

(Hauptkostenträger),  

Eigentümer (i. d. R. zu weit 

geringerem Anteil) 

Allgemeinheit (wenn 

Verursacher nicht mehr 

eruierbar), über Altlasten-

Fonds (sog. VASA-Fonds) 

 


